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Mit Sozialgesetzgebung zur Klassenversöhnung
Die Streiks von 1868/69 und das Fabrikgesetz von

1869 in Basel

Bernard Degen

Selten findet man einen derart klaren Zusammenhang zwischen
Sozialgesetzgebung und dem Wirken der Arbeiterbewegung wie im Falle des

Fabrikgesetzes des Kantons Basel-Stadt von 1869. Schon die Erlauteiungen
der Regierung stellten dies unmissverstandlich klar. Im «Rathschlag und
Entwurf eines Fabrikgesetzes. Dem Grossen Rath [des Kantons Basel-

Stadt] vorgelegt den 7. Juni 1869» heisst es: «Den eigentlichen Anstoss zu
einem Fabrikgesetz hat bei uns die im letzten Sommer in Gang gekommene,

im Spatjahr dann allgemein gewordene Arbeiterbewegung gegeben.
Bei den Verhandlungen, welche darüber stattfanden, ist von vielen Seiten,
namentlich auch von den Fabrikanten selbst, [nach] einem Gesetz gerufen
worden. Waren diese Verhandlungen die Einleitung zur Verständigung,
zur Beschwichtigung der Leidenschaft, so wurde in einem Fabrikgesetz,
über das alle Beteiligten ihre Ansichten konnten hören lassen, das beste

Mittel zu endlicher wirklicher Versöhnung erblickt. Schon die allseitige
und öffentliche Diskussion der wichtigsten Fragen, welche an die Stelle

einseitiger und gereizter Erörterungen trat, hatte eine wohltatige Wirkung;
was irgend Berechtigtes an den verschiedenen, sich erst noch so schroff
entgegengestandenen Meinungen war, das konnte ausgesprochen und zur
Geltung gebracht werden; Ungereimtes dagegen musste sich viel klarer
ausscheiden und aus ernsthafter Debatte verschwinden. Indem wir daher ein
Fabrikgesetz als das beste Mittel ansehen, zahlreichen Bevolkerungsklas-
sen gegenüber von Seite der Behörde guten Willen zu zeigen fur das, was

zweckmassig und was möglich ist, sehen wir darin gleichzeitig das Mittel,
unmöglichen Erwartungen officiell ein Ende zu machen und, so viel an der
Behörde liegt, die Diskussion über Punkte abzuschneiden, die ihrer Natur
nach nun einmal nicht durch Gesetz geregelt werden können.»1

In den 1860er- und 1870er-Jahren wurden in verschiedenen Kantonen
Fabrikgesetze diskutiert und zum Teil auch verabschiedet. In der Regel

1

Rathschlag und Entwurf eines Fabrikgesetzes Dem Grossen Rath [des Kantons
Basel-Stadt] vorgelegt den 7 Juni 1869, S 3-4
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ging es dabei vor allem um den Kinderschutz. Einzig in Glarus und Basel-

Stadt finden sich einschneidende Vorschriften fur erwachsene Arbeiter
Die Bedingungen, unter denen die beiden Gesetze entstanden, konnten
aber unterschiedlicher nicht sein, auch wenn sich gerade in diesem Falle

ein Transfer von Ideen klar nachweisen lasst Die folgende Darstellung
beschrankt sich im Wesentlichen auf Basel und tippt Beziehungen zur
Entwicklung im industrialisierten, engen Alpental nur an 2 Zunächst werden
die wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen skizziert, dann folgt
eine Ubersicht über die Arbeiterbewegung und die Streiks von 1868/69
und den Abschluss bildet die Debatte um das Fabrikgesetz.

Wirtschaftliche und politische Voraussetzungen

Basel war 1870 mit 44122 Einwohnern knapp hinter Genf die zweit-

grosste Stadt des jungen schweizerischen Bundesstaates 3 Seine Industrie
reicht weit in die frühe Neuzeit zurück Der wichtigste Zweig war bis ins

spate 19. Jahrhundert die Seidenbandweberei oder - wie sie auch genannt
wurde — die Posamenterei 4 Diese wurde allerdings lange im Verlagssystem
betrieben In der Stadt sassen nur die Fabrikanten, die ihre Auftrage von
Heimarbeitern auf der Landschaft ausfuhren liessen Auf dem Höhepunkt
Mitte des 19 Jahrhunderts standen im Kanton Basel-Landschaft fast 5000
Webstuhle in den Stuben Daneben entwickelten sich in der Stadt mit der
Seidenbandweberei verwandte Industrien wie die Florettseidenspinnerei
und die Farberei

Die frühe Fabrikindustrie wird in der Schweiz hauptsachlich mit
ländlichen Gebieten mit geeigneten Wasserlaufen in Verbindung gebracht, da

vor dem Eisenbahnzeitalter Kohle als Brennstoff fur Dampfmaschinen nur
schwer und teuer zu beschaffen war. In Basel entwickelte sich aber eine stadtische

Fabrikindustrie Dabei spielte der Rhein keine Rolle, da dieser beim

damaligen Stand der Technologie nur fur Fischerei und Flosserei sowie zur
Entsorgung von Abfall diente Wie andernorts auch, konnte Energie aus
Wasserkraft nur mit Gewerbekanalen aus den drei regionalen Flüssen Birs,
Wiese und Birsig gewonnen werden

Nach 1815 verbreiteten sich in der Seidenbandindustrie die Jacquard-
Webstuhle. Mussten diese fur aufwendigere Muster - sogenannte faqon-

nierte Artikel - eingerichtet werden, waren sie fur die Stuben der Heimarbei-

2 Vgl dazu den Beitrag von August Rohr in diesem Band, S 23 ff
3 Historische Statistik der Schweiz Zurich 1996, S 166
4 Vgl dazu Fink, Paul Geschichte der Basler Bandindustrie 1550-1800 Basel 1983
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ter auf dem Lande viel zu hoch. Zudem war man bestrebt, die Steuerkarten
fur die Muster möglichst geheim zu halten. Deshalb entstanden zunächst
kleine Fabriken in der Seidenbandweberei, aber auch in der Färberei und in
der Florettspinnerei in der Stadt selbst.

Der mechanische Antrieb setzte 1824 ein in der Florettspinnerei von
Alioth und Cie., die ein Göpelwerk mir Ochsen einrichtete. 1832 liess der
Bandfabrikant Johann Jakob Richter-Linder (1789-1874) seine Wind- und
Zwirnmaschinen mit Wasserkraft antreiben. 1837 bewilligten die Behörden

die erste Dampfmaschine, vielleicht weil dank dem Fiuninger-Kanal
seit den frühen 1830er-Jahren auch schwere Fracht wie Kohle nach Basel

gebracht werden konnte. Schliesslich richtete die Firma De Bary in ihrer
neuen Bandweberei bei St. Jakob 1855 am St. Alban Teich - dem von der
Birs abgeleiteten Gewerbekanal - die erste Turbine ein. Ein Gutachten
der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnutzige (GGG) zahlte 1843 in
mechanisch betriebenen Bandfabriken 1500 Arbeiter.5
Zusammen mit der Volkszahlung wurde 1870 in Basel die erste solide

Fabrikzählung durchgeführt, die folgendes Bdd ergab:5

Tabelle: Fabriken und Arbeiterschaft 1870

Tätigkeit Geschäfte Arbeiter Arbeiterinnen PS Wasser PS Dampf

Florettspinnerei und
Seidenzwirnerei

11 139 1737 149 430

Seidenband- und
Stoffweberei 28 1132 2828 59 198

Farberei und Appretur
15 804 159 0 468

Chemie und
Farbholz

10 188 0 21 320

Metall 35 742 14 53 118

Übrige 89 1141 338 450 189

Total 188 4146 5076 732 1723

5 Sarasin, Philipp- Stadt der Burger. Bürgerliche Macht und stadtische Gesellschaft
Basel 1846-1914. Gottingen 1997, S. 50-51

6 Kinkelin, Hermann: Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1 Dezember
1870. Basel 1872, Tabelle XXIV.
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Die Hauptindustrie der Stadt war die Seidenbandweberei, da die
Seidenstoffweberei keine wichtige Rolle spielte. Ebenfalls grosses Gewicht erreichten

die damit verwandten Zweige der Florettspinnerei und der Färberei
und Appretur. Die Kategorie «Farbwaarenfabriken», welche auch die junge
chemische Industrie umfassten, zählte ganze 130 Arbeiter. Deutlich zeigt
sich auch, dass Fabrikarbeit mehrheitlich von Frauen geleistet wurde. Da
in Basel schon 1844 das Eisenbahnzeitalter angebrochen war, hatten die

Dampfmaschinen die Wasserkraft bereits klar überflügelt.
Die Zusammenstellung ist allerdings etwas problematisch, da der

Bearbeiter den Fabrik-Begriff grosszügig auslegte. Eine neuere Auswertung der

Volkszählungsakten ergab eine etwas bescheidenere Fabrikindustrie. Wenn
man nur Betriebe mit mindestens zehn Arbeitern und einem Motor als

Fabriken auffasst, bleiben noch 64 übrig, davon 28 in der Seidenindustrie.
Bei der Arbeiterschaft ist der Unterschied jedoch wesentlich kleiner, nämlich

6440 statt 92227
Hier genügt obige offizielle Zusammenstellung, zumal sie auch auf den

damals noch umstrittenen Fabrik-Begriff verweist. Grundsätzlich kann also

Basel in den 1860er-Jahren als Fabrikstadt bezeichnet werden. Der ultraliberale

Wilhelm Schmidlin (1810—1872) kritisierte 1869 in der Debatte um
das Fabrikgesetz die Missstimmung gegenüber den Fabrikanten, dass «doch

gerade die Fabrikindustrie Basel zu dem gemacht [habe], was es heute ist.»8

Eine Erhebung des Direktors des Eidgenossischen Statistischen Bureaus
über die Lage der Fabrikarbeiter in einigen Kantonen weist für Basels

Seidenbandweberei als mittlere Tageslöhne fur Weber Fr. 3.20, für Zettlerin-
nen Fr. 2.00, fur Winderinnen Fr. 1.60 und für Ausrüster Fr. 1.90 aus.9 Der
Internationale Arbeiterverein (IAV) nannte 1869 Wochenlöhne von Fr. 9

bis Fr. 17 für Weber, Fr. 12 bis Fr. 18 fur Farber.10 Das wären für die
Textilindustrie eher höhere Beträge. Allerdings ist nichts über die Methodik der

Zusammenstellungen bekannt. Zudem gilt es zu beachten, dass die in den

Bandfabriken hergestellten fa^onnierten Artikel stark modeabhängig und
daher die dort Beschäftigten einer ausgeprägten konjunkturellen
Arbeitslosigkeit ausgesetzt waren. Den Lebensunterhalt pro Woche bezifferte der

IAV fur Ledige auf Fr. 12 bis Fr. 15, für Verheiratete auf Fr. 25 bis Fr. 30."

Sarasin, Philipp: Stadt der Burger Bürgerliche Macht und stadtische Gesellschaft
Basel 1846-1914. Gottingen 1997, S. 52.

8 Schweizerischer Volksfreund, 23.6.1869.
9 Wirth, M[ax]: Die Lage der Fabrikarbeiter in einigen Kantonen der Schweiz. In:

Zeitschrift fur schweizerische Statistik 2 (1866), S. 48.
10 Der Demokrat aus Baselland, 30.1.1869.
11 Der Demokrat aus Baselland, 30.1.1869.
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Politisch bildete der Kanton Basel-Stadt im schweizerischen Bundesstaat
eine Ausnahme. Die liberalen Revolutionen von 1830 und 1848, die das

ganze Land umgekrempelt hatten, zeitigten am Rheinknie nur beschränkte

Wirkung. Das Regierungssystem hinkte mit dem Kleinen und dem Grossen

Rat, die über problematische Wahlsysteme bestellt wurden, und den für
die Geschäftsführung zuständigen Kollegien (Handelskollegium, Baukollegium

usw.) weit hinter den klaren Strukturen der liberalen Schweiz her.

Ein Ausdruck dieses unübersichtlichen Regiments ist das Fehlen eines
offiziellen Protokolls des Grossen Rates — des Kantonsparlamentes — weshalb
auch die Fabrikgesetz-Debatte nur über die Presse verfolgt werden kann.12

Den Stadtstaat - neben Basel umfasste er damals die Dörfer Riehen,
Bettingen und Kleinhüningen — dominierten die Konservativen, die mit ihrem
patriarchalischen Hintergrund der Staatsintervention nicht grundsätzlich
abgeneigt waren. Die alten Liberalen, die dem laissez faire huldigten, blieben

relativ schwach. Im Aufstieg befanden sich dagegen die Freisinnigen
unter der Führung von Wilhelm Klein (1825—1887), der auch auf Bundesebene

bald zu den führenden Sozialpolitikern gehören sollte.

Arbeiterbewegung und Streiks 1868/69

In den 1860er-Jahren entstand in ganz Europa eine beträchtliche
Arbeiterbewegung, deren bekannteste Organisation die Internationalen Arbeiter-
Association (IAA), die berühmte Erste Internationale war. Statuten und
Inauguraladresse entwarf Karl Marx (1818-1883), der auch im Generalrat
der im Oktober 1864 in London gegründeten Organisation Einsitz nahm.
In der Schweiz bildeten sich ebenfalls Arbeiterorganisationen, die sich an
der IAA orientierten, so 1865 in Genf und in der Waadt in Lausanne,
Montreux, Vevey und später in weiteren Orten, im Jura in La Chaux-de-Fonds,
Neuenburg, Porrentruy, St-Imier und später in weiteren Orten, in der
Ostschweiz 1866 in Wetzikon, Winterthur, Glarus, später auch in Zürich,
Schaffhausen, St. Gallen und weiteren Orten, 1867 in Bern und 1868 in
Luzern. Da die Mitgliedschaft in diesen Organisationen wenig formalisiert
war, schwanken die Schätzungen zwischen 6000 und 10 000 Personen.13

12 Bis 1989 gibt es im Kanton Basel-Stadt kein offizielles Protokoll der Debatten des

Grossen Rates. Sie müssen anhand der ausführlichen Berichterstattung der lokalen
Presse rekonstruiert werden.

" Gruner, Erich: Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Soziale Lage,
Organisation, Verhältnis zu Arbeitgeber und Staat. Bern 1968, S. 538-539 und 551—587.



In Basel bildete sich 1866 ebenfalls ein kleines Grüppchen. Wichtigster
Initiant war der Posamenter Joseph Heinrich Frey (1824—1877). Dieser
stand seit 1865 in Korrespondenz mit Johann Philipp Becker (1809-1886)
in Genf, dem Verbindungsmann der IAA in der Schweiz und Redaktor
der Zeitschrift Der Vorbote. Für diese warb Frey in Basel Abonnenten
und wirkte für die Organisation der Arbeiter, wofür er auch bestehende

regionale Vereine wie den Deutschen Arbeiterbildungsverein (DAV), den

Schweizerischen Arbeiterverein, den Grütliverein und weitere um Unter-

stutzung anging. Anfangs Februar 1866 meldete er vier Mitglieder und
drei Abonnemente nach Genf, zwei Wochen später die Namen der ersten
fünf Mitglieder, von denen er pro Monat fünf Rappen Mitgliederbeitrag
verlangte. Am 25. Februar organisierte Frey die erste Arbeiterversammlung
im Clarabad, wo 50 bis 60 Personen erschienen. Es gelang ihm aber nicht,
die Bedenken, namentlich des Präsidenten des Grütlivereins zu zerstreuen.
Dennoch fand am 2. Marz 1866 die konstituierende Sitzung des

Internationalen Arbeitervereins (IAV) statt, an der auch führende Linksfreisinnige

wie Wilhelm Klein, Christian Friedrich Göttisheim (1837-1896)
und Bernhard Collin-Bernoulli (1824-1899) teilnahmen, die sogleich zu
Ehrenmitgliedern ernannt wurden.14

Zwar traten an der ersten Versammlung am 4. März 1866 wiederum im
Clarabad 14 Personen dem IAV bei; zu einem stabilen Wachstum reichte

es aber nicht. Als Joseph Heinrich Frey im Juli 1866 mehrere Wochen
erkrankte, sank die Mitgliederzahl auf 15. Allerdings trat im August der

begnadete Organisator, Redaktor und Redner August RudolfStarke (1835—

nach 1880) bei, damals Verwalter des Konsumvereins. Zudem berichtete
die linksfreisinnige Tageszeitung Schweizerischer Volksfreund unter der

Leitung von Wilhelm Klein, die dem IAV auch als Korrespondenz- und Inser-

tionsorgan diente, meist positiv über dessen Anliegen. Er habe «still und
bescheiden jeweilen an Sonntagabenden des Winterhalbjahrs mit andern
Arbeitern sich zusammengefunden, um die sogenannte soziale Frage zu

erörtern, über Gründung einer Speiseanstalt, Errichtung von
Arbeiterwohnungen, Erlass eines allgemeinen Arbeitergesetzes zu debattieren.»15

Weniger positiv sahen dies Ultraliberale wie etwa Wilhelm Schmidlin, der

meinte, der IAV «will uns also wieder in die Verhältnisse des alten Zunftwesens

zurückführen.»16 Ende Januar 1867 meldete Frey 72 Mitglieder nach

14 Haeberh, Wilfried1 Der erste Klassenkampf in Basel (Winter 1868/69) und die

Tätigkeit der Internationalen Arbeiter-Associanon (1866—1876). In1 Basler Zeitschrift
fur Geschichte und Altertumskunde 64 (1964), S. 122-126.

H Schweizerischer Volksfreund, 21.1.1869.
16 Schweizerischer Volksfreund, 23.6 1869.
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Genf, die Hälfte Posamenter und ein weiteres Viertel gelernte Handwerker.

Anfangs März konnte zum ersten Jahrestag die Vereinsfahne mit der
Aufschrift «Keine Pflichten ohne Rechte, keine Rechte ohne Pflichten» — eine

Devise aus der Präambel der Statuten der IAA - geweiht werden.1" Bald

ging es aber erneut bergab. Die Arbeitslosigkeit hinderte Mitglieder, die

Beiträge zu zahlen. Andere fürchteten die Entlassung bei Bekanntwerden
ihres Engagements. So stellte die Firma De Bary im Juni 1867 Frey und
drei weitere Vereinsmitglieder auf die Strasse. Oft waren es Kleinigkeiten
wie der von den Wirten auferlegte Konsumationszwang bei Versammlungen,

die eine aktive Beteiligung verunmöglichten. Anfang März 1868 meldete

der IAV noch ganze 13 Mitglieder und erwog seine Auflösung.
Die europäische Streikwelle vom Frühling 1868 stärkte das Selbstbe-

wusstsein der regionalen Arbeiterschaft, was dem IAV einen alle Erwartungen

ubertreffenden Aufschwung bescherte. Am 20. April konnte im Klein-
basler Arbeiterquartier die lange diskutierte Speiseanstalt eröffnet werden,

an der sich nach dem Anfangserfolg auch die Gesellschaft für das Gute
und Gemeinnützige (GGG) beteiligte.18 Der Schweizerische Volksfreund
berichtete Ende April ausfuhrlich über Johann Philipp Beckers Broschüre
über die Genfer Streiks, die auch in Basel Verbreitung fand.19 Am 26. Juli
diskutierte eine IAV-Versammlung im Saal der Safranzunft die Forderung
nach einem allgemeinen Arbeitergesetz. Das Anliegen wurde am 9. August
mit einem Volksfest im Vorort Binningen, an dem sich etwa 1200 Personen

beteiligten, popularisiert. Der Auftritt brachte dem IAV einige Hundert
neue Mitglieder, weshalb er sich nun nach Gewerben organisierte. Ende

August war von 1000 bis 1500 Mitgliedern die Rede.20 Ab Ende September
war der IAV in der Lage, seine eigene kleine Wochenzeitung Der Arbeiter
herauszugeben, die von Rudolf Starke redigiert wurde.

Am 26. August wollten am traditionellen St. Jakobs-Fest über 1000
Arbeiter im Festumzug mitmarschieren. Der Festpräsident verbot dem IAV
aber nach Intervention der bürgerlichen Vereine die Teilnahme. Die von
den Handwerkern als Berufssymbole mitgetragenen Äxte und Hämmer
wurden als Waffen interpretiert. Damit wurde die Kluft zwischen dem

bürgerlichen und dem proletarischen Basel unübersehbar. Beim IAV stand
neben der Organisation von Versammlungen und den Bemühungen zur
Integration der rasch wachsenden Mitgliedschaft weiterhin die Diskus-

17 Haeberli, S. 133-134.
18 Haebedi, S. 140.
19 Becker, Johann Philipp: Die Internationale Arbeiter Association und die Arbeitseinstellung

in Genf im Frühjahr 1868. Genf 1868.
20 Haeberli, S. 142-144.
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sion um ein Arbeitergesetz im Vordergrund.21 Über diesbezügliche Fragen
konnte man sich in Basel relativ gut informieren, berichtete doch der sozi-
alreformerische Pfarrer Bernhard Becker (1819—1879) aus Linthal in den
Basler Nachrichten regelmässig über die Entwicklung in seinem Heimatkanton

Glarus, namentlich auch über die Verabschiedung des Fabrikgesetzes

durch die Landsgemeinde 1864.22

Die Bandweberei De Barv baute in den 1850er-Jahren am St. Alban-Teich bei St.

Jakob eine grosse, moderne Fabrik mit dem damals neuen Antrieb durch eine
Wasserturbine. Die Shedhallen im Vordergrund dieses Luftbildes von 1924 sind später
dazugekommen. (Staatsarchiv Basel-Stadt: PA 751 Q)

In dieser Aufbruchsstimmung verweigerte die Bandfabrik De Bary am 2.

Messemontag, am 9. November 1868, den vorgezogenen Feierabend um 16

Uhr. Die Herbstmesse bot der Arbeiterschaft — nicht zuletzt am Schlusstag

- die Möglichkeit, günstig Haushaltsartikel und Kleider einzukaufen.
Im Verlaufe der Diskussionen mit dem Arbeitgeber sagte Jakob Amsler,
der Wortführer der Belegschaft: «Herr Debary, die Zeit ist vorbei, wo sich

21 Haeberli, S. 145-154.
22 Vgl. dazu Becker, Bernhard: Die Glarner Landsgemeinde 1861—1878. Berichte und

Reflexionen [Artikel aus den Basler Nachrichten]. Glarus 1952, S. 26—38.
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die Arbeiter vor den Herren fürchteten und zitternd und zagend ihnen

gegenüberstanden. Wir dulden keine Willkuhrhchkeiten mehr.»2' Daraufhin

verhessen 105 Personen die Fabrik, 70 arbeiteten weiter. Am nächsten

Tag hielten fünf Polizisten die am Vortag vorzeitig Feierabend Machenden

vom Betreten der Fabrik ab, was die Mehrheit der Übrigen zur Arbeitsniederlegung

bewog. Die herbeigerufenen Joseph Heinrich Frey und Rudolf
Starke führten 120 Manner und 48 Frauen in geordnetem Zug nach dem
benachbarten Birsfelden, wo ausserhalb des Hoheitsbereiches der Basler

Behörden eine kleine Infrastruktur fur die Streikenden aufgebaut wurde.
Am 14 November unterzeichneten die Bevollmächtigten beider Seiten

einen Vergleich, der die Wiedereinstellung sämtlicher Entlassenen beinhaltete.

Amsler trat freiwillig aus der Fabrik aus. Der Vergleich ware beinahe
daran gescheitert, dass die erste Fassung den Stempel des IAV trug, was De

Bary kategorisch ablehnte. 24

In dieser erregten Stimmung leitete die Posamentersektion des IAV eine
neue Phase ihrer Bewegung ein Am 19 Novembei reichten sie dem Kleinen

Rat sowie den Seidenbandfabrikanten eine Eingabe mit 26 Punkten

ein, die ihre Generalversammlung am 8. November — einen Tag vor dem
Vorfall bei De Bary — verabschiedet hatte.25 Wilhelm Klein, der die

Vorgange im IAV aus nächster Nahe mitverfolgte, meinte, sie seien infolge
der Streikbewegung ubermutig geworden und hatten «um ähnlichen
Vorkommnissen vorzubeugen, ihr augenscheinlich in aller Hast zusammengetragenes

Elaborat über eine Fabrikordnung den Fabrikanten und der Regierung

zugesandt und so den Anfang zu einseitigem Vorgehen [gemacht]».26
Der von Louis Quinche unterschriebene Begleitbrief an die Regierung
schloss allerdings überstürztes Handeln ausdrücklich aus. «Die vereinigten

Bandweber Basels haben seiner Zeit eine Commission, bestehend aus
Arbeitern aller Fabriken, erwählt und derselben den Auftrag gegeben, eine

Fabrikordnung zu entwerfen, welche geeignet sei, unter billiger Berücksichtigung

der Interessen der HH Fabrikanten sowohl als auch der Arbeiter,
die Ihnen wohlbekannte gedruckte Lage der Arbeiter in der Bandindustrie
zu verbessern und das zum beidseitig ferneren Wohlergehen notige gute
Einvernehmen beider Teile auf's Neue zu befestigen.»2

21 Schweizerischer Volksfreund, 12 11 und 14 11 1868 (Darstellung des Arbeitervertreters

Amsler)
24 Schweizerischer Volksfreund, 18 11 1868, Der Arbeiter, 21 11 1868
25 Die gesamte Eingabe ist abgedruckt in Der Arbeiter, 28 11 1868
26 Schweizerischer Volksfreund, 21 1 1869
2 Der Arbeiter, 28 11 1868
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Die Eingabe sah an erster Stelle eine Arbeitszeit von 6 bis 11.30 Uhr und

von 13 bis 19 Uhr vor, die um 7 und um 16 Uhr durch eine Pause unterbrochen

wird, also eine effektive Arbeitszeit von 10,5 Stunden. An Samstagen
und vor Feiertagen soll um 17 Uhr Feierabend sein. Sonntagsarbeit bleibt
verboten. Je ein halber Arbeitstag entfällt an den abschliessend aufgeführten
«guten Montagen» - darunter der erste und zweite Messemontag. Akkordlöhne

werden nicht in der Eingabe festgelegt, sondern in einem besonderen

Tarif; hingegen gelten bei Verhinderung der Akkordarbeit Taglöhne
von Fr. 2.50. Punkt 24 hält fest: «Arbeiterinnen, welche auf [Bandweb-]
Stühlen arbeiten, sollen im Arbeitslohne gleichgehalten sein wie Männer.»
Für Überstunden gilt ein Zuschlag von 25 Rappen. Relativ breit werden
die Modalitäten der Lohnzahlung ausgeführt. Interessant auch Punkt 15,

wonach Arbeitgeber und Arbeiter je 2,5 Prozent des Verdienstes in die

Ersparniskasse abzuliefern hätten. Zudem droht «Blauenmachern» das erste
Mal eine Busse von Fr. 2, im Wiederholungsfall von Fr. 4. Wöchnerinnen

sollen vor und nach der Niederkunft je sechs Wochen nicht arbeiten,
und Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht in die Fabrik aufgenommen werden.

Viel zu reden gab Punkt 16, der in weiteren Punkten noch ausgebaut
wurde: «Eine immer bestehende Aufsichts-Commission muss aus der Mitte
der Arbeiter gewählt werden.»28 Im Vorstand hatte Rudolf Starke vergeblich
fur eine paritätische Kommission im Sinne der französischen prudhommes
plädiert.29

Der Kleine Rat überwies die Eingabe am 21. November ans Handels-

kollegium, das Alphons Koechlin (1821—1893) — einst Bandfabrikant, nun
Bankier und als Politiker Mitglied des Kleinen Rates des Kantons Basel-

Stadt und auf Bundesebene Ständerat — präsidierte, mit dem Auftrag,
eine Verständigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitern anzubahnen.
Die Schweizerische Handels-Zeitung kritisierte zwar einzelne Punkte, kam
aber dennoch zum Schluss: «Mit Ausnahme dieser Bestimmungen über
die Aufsichts-Commission mag das vorliegende Project immerhin eine

gute Grundlage für Unterhandlungen bilden, denen wir den besten Erfolg
wünschen.»30 Am 26. November trafen alle grossen Fabrikanten eine
Übereinkunft, worin sie schwere Sanktionen gegen Streikende und Solidarität
in ihren eigenen Reihen festschrieben. Ein erster Vermittlungsversuch des

Handelskollegiums scheiterte am 12. Dezember, weil zwar 12 Vertreter der
Posamenter erschienen, von den Fabrikanten aber nur der stark christlich
geprägte Patriarch Carl Sarasin (1815-1886). Diese Geringschätzung stei-

28 Der Arbeiter, 28.11.1868.
29 Haeberli, S. 161.
,0 Schweizerische Handels-Zeitung, 24.11.1868.
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gerte den Unmut in der Arbeiterbevölkerung. Auf Vorschlag Rudolf Starkes

stellte der Vorstand der Posamentersektion des IAV den Fabrikanten für
eine Antwort ein Ultimatum bis 15. Dezember, 13 Uhr.31
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Im Winter 1868/69 konnte der Internationale Arbeiterverein in Basel eine eigene

Wochenzeitung herausgeben, die von Rudolf Starke redigiert wurde.

In jenen Tagen erreichten die sozialen Spannungen einen Höhepunkt.
Wegen Entlassungen von IAV-Mitgliedern bei der Bandfabrik Fichter gab

es Streikdrohungen. Zudem streikten seit dem 3. Dezember Zigarrenarbeiter.

Die Hinderung von Arbeitern an der Teilnahme an den werktags

durchgeführten Wahlen in den Grossen Rat trug ebenfalls nicht zur
Beruhigung der Gemüter bei. Am Sonntag, dem 13. Dezember, fand eine längst
geplante Generalversammlung des IAV im Augarten statt, an der sich die

erregte Stimmung äusserte.

Unter diesen Umständen trafen sich am Dienstag, dem 15. Dezember,

in der Wohnung des Bürgermeisters Carl Felix Burckhardt (1824-1885)
die zwei Mitglieder des Handelskollegiums Emanuel Zäslin-Sulzberger

31 Haeberli, S. 165—166.
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